BVGer E-5394/2025 vom 25. September 2025
Bundesverwaltungsgericht, 2025-09-25, DE
Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_E-5394_2025
FR: TAF E-5394/2025 du 25 septembre 2025
IT: TAF E-5394/2025 del 25 settembre 2025
Regeste
Asyl und Wegweisung
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurtei- lung von Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls in der Regel – wie auch vorlie- gend – endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG).
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E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).
E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Die Beschwerdeführerin ist zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 und Art. 108 Abs. 2 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
E. 1.4
Auf den Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung ist mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten, da der Beschwerde von Geset- zes wegen aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 55 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 42 AsylG) und diese von der Vorinstanz nicht entzogen wurde.
E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Aus- länderrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).
E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise ei- ner zweiten Richterin entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachste- hend aufgezeigt wird, handelt es sich um ein solches Rechtsmittel, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet.
E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grund- sätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationali- tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder be- gründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).
E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die
E-5394/2025 Seite 5 Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für ge- geben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsa- chen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).
E. 5.1
Die Vorinstanz hat mit eingehender und überzeugender Begründung dargelegt, weshalb die Vorbringen der Beschwerdeführerin den Anforde- rungen an das Glaubhaftmachen eines asylrelevanten Sachverhalts im Sinne von Art. 7 AsylG nicht zu genügen vermögen. Insbesondere hat das SEM zutreffend festgehalten, dass die geltend gemachte Verfolgung und die Ausreise aus Burundi in wesentlichen Punkten der aktuellen Beweis- lage widersprechen und ihre Vorbringen sich massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abstützen. Diesbezüglich kann – mit den nachfolgenden Ergänzungen – auf die ausführlichen Erwägungen des SEM in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden (vgl. dazu Verfü- gung dem SEM vom 24. Juni 2025 Ziff. II).
E. 5.2
Aus den bei den Akten liegenden Visumsunterlagen der Beschwerde- führerin geht hervor, dass sie am (…) 2023 bei der polnischen Botschaft in Tansania ein Visum zu Studienzwecken beantragt hat. Den Unterlagen bei- gelegt ist unter anderem eine für den (…) 2024 gebuchte Flugreise von B._______ über C._______ und E._______ nach Warschau mit Ankunft am (…) 2024 (vgl. SEM-Akte […]-27).
E. 5.2.1
Wenngleich letztlich unklar ist, ob die Beschwerdeführerin diese Flüge nach Warschau tatsächlich angetreten hat, fällt dennoch auf, dass das Reisedatum genau auf den Zeitpunkt fällt, als die angeblichen Prob- leme mit den Behörden in Burundi begonnen haben sollen. Darüber hinaus hat die Beschwerdeführerin die Vorbereitungen für die Reise nach War- schau in den Anhörungen vom 17. April 2024 und vom 12. Juni 2025 ver- schwiegen. Die Reiseroute in den Visumsunterlagen widerspricht denn auch den Angaben zu ihrer Ausreise in der Anhörung vom 12. Juni 2025 (Flug in die Schweiz mit Zwischenstopp in F._______). Gemäss der im Rahmen eines Informationsersuchens der Schweiz erstatteten Auskunft der polnischen Behörden vom 29. Oktober 2024 wiederum, hat die Be- schwerdeführerin die polnische EU-Aussengrenze nicht passiert.
E. 5.2.2
In der Rechtsmitteleingabe gibt die Beschwerdeführerin hierzu an, ihre Mutter habe für sie tatsächlich Ende 2023 Vorbereitungen für ein
E-5394/2025 Seite 6 Studium in Polen getroffen. Jedoch habe sich dieses Projekt schnell als unrealistisch herausgestellt. Sie habe das Land am (…) 2024 verlassen. Diese Erklärung stellt indes nicht klar, weshalb sie diese Reisevorbereitun- gen in den Anhörungen zuerst verschweigen hat und diese erst bestätigte, als sie damit gegen Ende der Anhörung vom 12. Juni 2025 konfrontiert wurde. Zudem steht die Erklärung in der Beschwerde weiterhin im Wider- spruch zu den Angaben, die sie im Rahmen des rechtlichen Gehörs und der Anhörung vom 12. Juni 2025 gemacht hat. Gemäss diesen Angaben habe sie das Visum für Polen beantragt und sei im (…) 2024 auch nach Polen gereist (vgl. SEM-Akte […]-33 F193 ff.). Die eingereichten Beweis- mittel (E-Mail des Commissariat Général des Migrations du Burundi vom (…) 2024 und das undatierte Fiche de sortie), welche die Ausreise am (…) 2024 belegen sollen, sind denn auch nicht aussagekräftig, zumal sich dar- aus ein Ausreisedatum der Beschwerdeführerin aus Burundi nicht ableiten lässt.
E. 5.3
Aufgrund der Aktenlage ergibt sich im Weiteren ein Widerspruch in Be- zug auf die berufliche Tätigkeit ihres Vaters, welche die Beschwerdeführe- rin als Hauptgrund für ihre Verfolgung angibt. Aus den dem Visumsantrag beigelegten Unterlagen geht hervor, dass ihr Vater seit 2013 als (…)direk- tor bei einer (…) in Burundi tätig ist. Gemäss den Angaben der Beschwer- deführerin in den Anhörungen habe er jedoch nur für das Militär gearbeitet. In der Beschwerde wird kein schlüssiger Grund für diesen Widerspruch ge- nannt.
E. 5.4
Soweit die Beschwerdeführerin in der Beschwerde geltend macht, sie habe das Visum in den Anhörungen nicht erwähnt, weil man ihr gesagt habe, dass man ihr nicht glauben werde, sie dann keine Chance mehr habe, geschützt zu werden und sie nicht gewusst habe, wie das Asylver- fahren in der Schweiz funktioniere, so ist dies als nachgeschobene Schutz- behauptung zu qualifizieren. In Anbetracht der zahlreichen Widersprüche in den Angaben der Beschwerdeführerin und zu den vorhandenen Bewei- sen muss, in Übereinstimmung mit der Vorinstanz, davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Asylvorbringen der Beschwerdeführerin um einen konstruierten Sachverhalt handelt.
E. 5.5
An dieser Schlussfolgerung vermögen auch die im vorinstanzlichen Verfahren und mit der Beschwerde erneut eingereichten Beweismittel nichts zu ändern. Die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Kopien ei- nes Fahndungsaufrufs (avis de recherche) gegen ihren Vater vom (…) 2024 und eines Freilassungsprotokolls vom (…) 2024 sind einfach
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E. 5.6
Insgesamt ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin nicht ge- lingt, eine gezielte staatliche Verfolgung oder eine relevante Gefahr einer sogenannten Reflexverfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG aufgrund der Tä- tigkeit ihres Vaters glaubhaft zu machen. Die Vorinstanz hat die Flüchtlings- eigenschaft der Beschwerdeführerin zu Recht verneint und ihr Asylgesuch abgelehnt.
E. 6
Die Beschwerdeführerin verfügt insbesondere weder über eine ausländer- rechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht ange- ordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).
E. 7
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetz- lichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).
E. 7.1
Vorliegend werden mit dem Wegweisungsvollzug keine völkerrechtli- chen Verpflichtungen verletzt (Art. 83 Abs. 3 AIG). Hinweise dafür, dass der Beschwerdeführerin nach ihrer Rückkehr im Heimatstaat Folter oder eine unmenschliche oder erniedrigende Strafe oder Behandlung droht, sind keine ersichtlich (vgl. Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom
E. 7.2
In Burundi herrscht zurzeit weder Krieg oder Bürgerkrieg noch eine Si- tuation allgemeiner Gewalt (vgl. Urteil des BVGer D-4173/2025 vom
E-5394/2025 Seite 8 4. August 2025 E. 7.3.2). Trotz der heiklen Situation in einigen Provinzen Burundis, insbesondere in wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Hin- sicht (vgl. Urteil des BVGer E-1766/2023 vom 24. Mai 2023 E. 7.4.2), ist es der Beschwerdeführerin zuzumuten, in ihr Heimatland zurückzukehren. Ih- ren Angaben zufolge ist sie in B._______ aufgewachsen. Die Sicherheits- lage in B._______ kann als stabil bezeichnet werden (vgl. Urteil des BVGer E-529/2024 vom 22. Mai 2025 E. 9.3.2). Auch sprechen vorliegend keine individuellen Gründe gegen einen Wegweisungsvollzug. Die Beschwerde- führerin ist jung, gesund und verfügt über eine begonnene Hochschulbil- dung. Zudem geht das Bundesverwaltungsgericht vorliegend von einem konstruierten Sachverhalt betreffend das Asylvorbringen aus (vgl. oben E. 5). Angesichts dessen ist auch anzunehmen, dass sie in Burundi auf ein soziales und familiäres Beziehungsnetz zurückgreifen kann, das sie nach ihrer Rückkehr unterstützen kann.
E. 7.3
Der Vollzug der Wegweisung ist demnach sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig und zumutbar. Dar- über hinaus ist er auch als möglich anzusehen, da es der Beschwerdefüh- rerin obliegt, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12). Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1–4 AIG). 8. Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig so- wie vollständig feststellt und – soweit diesbezüglich überprüfbar – ange- messen ist. Die Beschwerde ist abzuweisen. 9. 9.1 Die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und um amtliche Rechtsverbeiständung sind abzuweisen, da sich die Begehren – wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt – als von vornherein aussichtlos erweisen (Art. 65 Abs. 1 VwVG; Art. 102m AsylG). Der Antrag auf Befreiung von der Vorschusspflicht wird mit dem vorliegenden Ent- scheid in der Sache gegenstandslos. 9.2 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insge- samt Fr. 750.– festzusetzen (Art. 1–3 des Reglements vom 21. Februar
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(Dispositiv nächste Seite)
E-5394/2025 Seite 10
E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt und - soweit diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist. Die Beschwerde ist abzuweisen.
E. 9.1
Die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und um amtliche Rechtsverbeiständung sind abzuweisen, da sich die Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als von vornherein aussichtlos erweisen (Art. 65 Abs. 1 VwVG; Art. 102m AsylG). Der Antrag auf Befreiung von der Vorschusspflicht wird mit dem vorliegenden Entscheid in der Sache gegenstandslos.
E. 9.2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
E. 10
Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK). Im Weiteren finden das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Re- foulement sowie der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrück- schiebung vorliegend keine Anwendung, weil es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung glaubhaft zu machen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.




